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RS OGH 1963/4/30 8Ob110/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1963

Norm

ZPO §528 C4

Rechtssatz

Keine Anfechtbarkeit des Beschlusses, mit dem das Rekursgericht aus Anlaß des Rekurses gegen die Zurückweisung

der Klage wegen Streitanhängigkeit das Verfahren als nichtig aufgehoben und die Klage zurückgewiesen hat.

Entscheidungstexte

8 Ob 110/63
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